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Teilrevision privater Gestaltungsplan 
«Heilpädagogisches Institut St. Michael» -
Genehmigung 

Gemeinde Bäretswil 

	

Massgebende 	Situation Mst. 1:500 vom 13. Juni 2019 

	

Unterlagen 	Bestimmungen vom 13. Juni 2019 

Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV vom 13. Juni 2019 

Sachverhalt 
Anlass und Zielsetzung Der private Gestaltungsplan Adetswil «St. Michael» wurde mit Regierungsratsbeschluss 

der Planung Nr. 1801 vom 5. Juni 1991 genehmigt (RRB Nr. 1801/1991). Das Gestaltungsplangebiet 
befindet sich in der Landwirtschaftszone. Gemäss dem regionalen Richtplan Oberland ist 
das Heilpädagogische Institut St. Michael im Plan der öffentlichen Bauten und Anlagen 
als «Pflegeversorgung» von regionaler Bedeutung eingetragen. Im Zonenplan der Ge-
meinde Bäretswil wird das Gestaltungsplangebiet als Informationsinhalt bezeichnet. 

Der Gestaltungsplan bzw. die Teilrevision des Gestaltungsplans bezweckt die Schaffung 
von Räumlichkeiten und Strukturen für einen zeitgemässen heilpädagogischen Unterricht 
und eine sozialpädagogische Betreuung gemäss den Anforderungen der Bildungsdirekti-
on des Kantons Zürich. Da die heutigen Räumlichkeiten den Vorschriften des Kantons 
nicht mehr genügen, sind Erweiterungen innerhalb des bestehenden Gestaltungsplan-
Perimeters vorgesehen. Konkret wird basierend auf einem Richtprojekt ein neuer Baube-
reich beim bestehenden Schulhaus für die Realisierung eines Ergänzungsbaus festge-
legt. Dieser soll sich gut in das bestehende Ensemble einordnen. Sowohl der Situations-
plan als auch die Bestimmungen des Gestaltungsplans werden durch die Teilrevision in 
weiten Teilen angepasst. Unter anderem sollen bei den beiden bestehenden Hauptge-
bäuden in untergeordnetem Ausmass Erweiterungen ermöglicht werden. Zudem ist vor-
gesehen, dass zwei Bauten im Waldabstandsbereich durch einen Neubau an ähnlicher 
Lage ersetzt werden können. Diesbezüglich wird ebenfalls ein neues Baufeld ausge-
schieden. 

Zustimmung Die Gemeindeversammlung Bäretswil stimmte mit Beschluss vom 12. Juni 2019 dem 
privaten Gestaltungsplan «Heilpädagogisches Institut St. Michael» zu. Gegen diesen Be-
schluss wurden gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats vom 23. Juli 2019 
keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 30. Juli ersucht die Gemeinde Bäretswil 
um Genehmigung der Vorlage. 
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Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Wesentliche Um das Vorhaben zu realisieren, werden im Situationsplan sowohl für bestehende als 

Festlegungen auch für neue Bauten Baubereiche mit Angabe von Firstrichtungen ausgeschieden. Für 
bestehende Bauten soll unter bestimmten Bedingungen ein angemessener Spielraum für 
geringfügige Erweiterungen möglich sein. Mit der Teilrevision wird auch die Gelegenheit 
genutzt, die Parkierungssituation neu zu definieren, den Gestaltungsplanperimeter anzu-
passen (neuer Verlauf entlang der Waldgrenze) und einen Entsorgungsstandort festzule-
gen. An die Gestaltung der Bauten, Anlagen und dem Umschwung werden mit Bezug auf 
§ 71 PBG hohe Anforderungen gestellt. Bezüglich der Umgebungsgestaltung werden die 
Vorschriften in Bezug auf die Gesamtwirkung deutlich verschärft. Zudem werden bei der 
Bepflanzung Vorgaben betreffend die Verwendung von Pflanzen, Bäumen und Sträu-
chern gemacht. Terraingestaltungen sind weiterhin auf ein Minimum zu beschränken. 
Eine neue Vorschrift soll sicherstellen, dass Neubauten einen hohen Energiestandard 
aufweisen. 

Ergebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 14. Februar 2018 gestellten An-
Genehmigungsprüfung trägen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen. 

Wiederherstellung von Im Bereich der Spielfläche im Situationsplan ist die vorspringende Waldzunge weitestge-
Waldareal hend verschwunden. Zur Wiederherstellung des Waldareals ist entlang der Waldgrenze 

ein temporärer Zaun zu errichten, der insbesondere das Mähen im Wald verhindert. Der 
Forstdienst legt fest, wo ein Zaun zum Schutze der Waldverjüngung erforderlich ist und 
ob allenfalls eine ergänzende Pflanzung mit standortgerechten, einheimischen Gehölzen 
zu Lasten der Grundeigentümerin notwendig ist. 

Im Hinblick auf das Baubewilligungsverfahren ist die Waldgrenze unter Beizug des Forst-
dienstes einzumessen und abzustecken. 

Art. 7 Abs. 1 Zu und In Art. 7 Abs. 1 der Gestaltungsplanvorschriften verpflichtet sich das Heilpädagogische 
Wegfahren Institut St. Michael selbst zu einer angemessenen Kostenbeteiligung für den Ausbau der 

Erholungsstrasse. Es wird festgehalten, dass diese Vorschrift in der Praxis rechtlich nicht 
durchsetzbar ist, da die Kostenanteile für den Ausbau von umliegenden Strassen nicht im 
Gestaltungsplanverfahren erhoben werden. 

C. Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der 
Kostenauflage gemäss Dispositiv II) und die Gemeinde sind durch die Genehmigung nicht 
beschwert. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren betroffenen Privaten 
und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Ge-
nehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffent-
lichen und aufzulegen. 



Amt für 
Raumentyvicklu 
Fü 

Baudirektion 
3/3 

Gestützt auf § 4 und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese 
Verfügung eine Gebühr zu erheben. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Die Teilrevision des privaten Gestaltungsplans «Heilpädagogisches Institut St. Mi-
chael», welchem die Gemeindeversammlung Bäretswil mit Beschluss vom 12. Juni 
2019 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 866.40 (106 528/83100.40.100) und 
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög-
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Die Gemeinde Bäretswil wird eingeladen 

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen 

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge-
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen. 

V. Mitteilung an 

Gemeinde Bäretswil (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf 
(Katasterbearbeiterorganisation KBO) 

Heilpädagogisches Institut St. Michael, Erholungshausstrasse 32, 8345 Adetswil 
(Rechnungsadressatin) 

VERSENDET AM 10. OKT. 2019 
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7. 
Von der Baudirektion genehmigt am 

Für die Balldirektion: 

Der Schreiber: 

 

Amt für Raumentwicklung 

Gemeinde Bäretswil 
Kanton Zürich 

 

Teilrevision privater Gestaltungsplan Adetswil 
"Heilpädagogisches Institut St. Michael" 

Situation 
1:500 

r aufgestellt am . Dezember 2018 

4 
 Heilpädagogisches Institut 

St, Michael 
CH 0446 Adetswil n, 	ei.: 044 939 99 44 
a)c 044 939 99 46 

Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am 12. Juni 2019 

1 0. Okt, 2019 
BDV-Nr. /AB Aq 

Suter • von Känel • Wild • AG 
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt 
Förrlibuckstrasse 30 8005 Zürich skw.ch  
Tel. +41 (0)44 315 13 90 	info@skw.ch  32668 - 13.6.2019 

   

   



32668 - 13.6.2019

Suter •
Siedlung
Förrlibuckstrasse 30 skw.ch
Tel. +41 info@skw.ch

Landschaft Verkehr Umwelt
von Känel •  Wild • AG

(0)44 315 13 90
8005 Zürich

Vom Grundeigentümer aufgestellt am 12. Dezember 2018

Teilrevision privater Gestaltungsplan Adetswil
"Heilpädagogisches Institut St. Michael"

Situation
1:500

Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am 12. Juni 2019

Namens der Gemeindeversammlung

Der Präsident: Der Schreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am
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Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Geo Portal Kanton Zürich vom 29.5.2017
Richtprojekt: raumfindung architekten, Juni 2018

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und 
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1. Zweck 
Ziele 

•

•

•

   
  2. Bestandteile und Geltungsbereich 
Bestandteile 

Geltungsbereich 

 
3. Ergänzendes Recht 

Verhältnis zur Grundordnung 
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4. Nutzweise 
Zulässige Nutzungen 

   
  5. Zahl, Lage und äussere Abmessungen 

der Gebäude 
Baubereiche 

 

Bestehende Bauten 
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Neubauten 

Baubereiche Gebäude- und Ge-
samtlänge 

max. Gebäude-
höhe (m) 

max. Ge-
samthöhe 

(m) 

max. zulässige Geschosszahlen 

    VG1 DG2 a. UG3 
A innerhalb Baubereich 

nicht beschränkt 
9.0 11.0 2 0 1 

D innerhalb Baubereich 
nicht beschränkt 

11.0 13.0 2 0 1 

1 Vollgeschoss 
2 Dachgeschoss 
3 anrechenbares Untergeschoss 

 

Besondere Gebäude 
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 6. Gestaltung 

Anforderungen 

Richtprojekt 

Fassadengestaltung 

Dachgestaltung 
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 7. Erschliessung 

Zu- und Wegfahrten 

Autoabstellplätze 

 

Veloabstellplätze 

Erschliessungsflächen 

Abfallsammelstelle 
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 8. Umgebungsgestaltung 

Aussenraum 

Bepflanzung 

Spielfläche 

Terraingestaltung 
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 9. Umwelt 
Lärm 

Energiestandard 

  
  10. Schlussbestimmung 
Inkrafttreten 
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  1. Einleitung 
 1.1 Ausgangslage 
Anlass 

  
 1.2 Revisionsanlass 
Teilrevision privater Gestal-
tungsplan 

  
 1.3 Revisionsverfahren 
Zustimmung durch die Ge-
meindeversammlung 
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 1.4 Projektierungsspielraum 
Grundsatz 

 

Idee Rechtliche Formulierung Realisierung 
  
 1.5 Zielsetzung 
Voraussetzungen für Ersatz-
neubau schaffen 
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 2. Richtprojekt 
Studienauftrag 

Projektbeschrieb 

 

Projektansatz und Architek-
tur 
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Umgebungsgestaltung und 
Gebäudezugänge 
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Nutzungsanordnung und 
Brandschutz 
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Zusammenhängende Lern-
landschaft in den Hauptge-
schossen 
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Statische Struktur und Nut-
zungsflexibilität 

Konstruktion als Holzele-
mentbau für kurze Bauzeit 
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"Lowtech" für hohe Wirt-
schaftlichkeit und Nutzkom-
fort 
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 3. Planerische Rahmenbedin-
gungen 

 3.1 Kantonale Ebene 
Kantonaler Richtplan 

(Festsetzung 31.8.2016) 
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 3.2 Regionale Ebene 
Regionaler Richtplan 
Region Zürcher Oberland RZO 

Ausschnitt regionaler Richtplan; 
Siedlung und Landschaft 

Siedlung 

Ausschnitt regionaler Richtplan; 
Öffentliche Bauten und Anlagen von re-
gionaler Bedeutung 

Öffentliche Bauten und  
Anlagen 
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 3.3 Kommunale Ebene 
Kommunale  
Richtplanung 

Ausschnitt Teilrichtplan Verkehr 1981 

Kommunale  
Nutzungsplanung 

Ausschnitt rechtskräftiger Zonenplan 
1993 
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Privater  
Gestaltungsplan von 1991 

Ausschnitt Gestaltungsplan Adetswil 
"Heilpädagogisches Institut St. Michael" 
1991 

Wird aus dem Inventar entlassen 

Kommunale Schutzobjekte 
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 3.4 Weitere zu beachtende Rahmenbedin-
gungen 

Inventare 

Landwirtschaftliche Nut-
zungseingnung 

Quelle: GIS ZH 20.7.2017 

Archäologische Zone 

Quelle: GIS ZH 23.8.2017 

ÖV-Güteklasse 

Naturgefahren  

Lärmschutzkataster 

Fruchtfolgeflächen 

Quelle: GIS ZH 23.8.2017 
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 4. Festlegungen des revidier-
ten Gestaltungsplans 

Änderungen gegenüber 
rechtskräftigem Gestaltungs-
plan 
   

4.1 Zweck 
Ziele 
Artikel 2 

  
 4.2 Bestandteile und Geltungsbereich 
Bestandteile 
Artikel 1, Absatz 1 

Geltungsbereich 
Artikel 1, Absatz 2 
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4.3 Ergänzendes Recht 
Verhältnis zur Grundordnung 
Artikel 3 

 
4.4 Nutzweise 

Zulässige Nutzungen 
Artikel 4 
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4.5 Zahl, Lage und äussere Abmessungen 
der Gebäude 

Baubereiche 
Artikel 5, Absatz 1-3 

Richtprojekt Ergänzungsbau Baubereich 
D von raumfindung architekten eth bsa 
sia 
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Bestehende Bauten 
Artikel 5, Absatz 4 und 5 

Neubauten 
Artikel 5, Absatz 6 bis 8 

Baubereiche Gebäude- und Ge-
samtlänge 

max. Gebäude-
höhe (m) 

max. Ge-
samthöhe 

(m) 

max. zulässige Geschosszahlen 

    VG1 DG2 a. UG3 
A innerhalb Baube-

reich nicht be-
schränkt 

9.0 11.0 2 0 1 

D innerhalb Baube-
reich nicht be-

schränkt 

11.0 13.0 2 0 1 

1 Vollgeschoss 
2 Dachgeschoss 
3 anrechenbares Untergeschoss 
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Richtprojekt 
Siegerprojekt Studienauftrag 

  
Schnitt 

  
Ansicht 

 Richtprojekt: Ersatzneubau Baubereich D 
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Besondere Gebäude 
Artikel 5, Absatz 9 

  
 4.6 Gestaltung 
Anforderungen 
Artikel 6, Absatz 1 

Richtprojekt 
Artikel 6, Absatz 2 
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Dachgestaltung 
Artikel 6, Absatz 4 bis 6 

Beispiele von dachflächenbündigen So-
laranlagen 

  
 4.7 Erschliessung 
Zu- und Wegfahrten 
Artikel 7, Absatz 1 
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Autoabstellplätze 
Artikel 7, Absatz 2 und 3 

Veloabstellplätze 
Artikel 7, Absatz 4 

Erschliessungsflächen 
Artikel 7, Absatz 5 

Abfallsammelstelle 
Artikel 7, Absatz 6 
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 4.8 Umgebungsgestaltung 
Aussenraum / Bepflanzung 
Artikel 8, Absatz 1 und 2 

Spielfläche 
Artikel 8, Absatz 3 

Lage des heutigen Aussenpools 

Terraingestaltung 
Artikel 8, Absatz 4 und 5 
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Waldabstand 
Artikel 8, Absatz 6 

   
 4.9 Umwelt 
Energiestandard 
Artikel 9, Absatz 2 

  
 4.10 Schlussbestimmung 
Inkrafttreten 
Artikel 10 
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 5. Auswirkungen 
Dichte und Ortsbild 

Aussicht von Bäretswil Richtung Institut 
St. Michael 

Luftqualität, Verkehr, Lärm 
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Anforderungen des ARE 
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 6. Ablauf und Mitwirkungsver-
fahren 

 6.1 Verfahren 
Öffentliche Auflage 

Anhörung 

Vorprüfung 

Festsetzung 

Genehmigung 

Inkrafttreten 
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 6.2 Kantonale Vorprüfung 
Kantonale Anliegen 

Durchsicht 

   
 6.3 Kommunale Vorprüfung 
Kommunale Anliegen 
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 6.4 Öffentliche Auflage 
Öffentliche Auflage 

Einwendungen 

 

Forderungen 

Erläuterung aus raumplanerischer Sicht 
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  Anhang 
  Anpassungen Bestimmungen 



 
Gemeinde Bäretswil 
Kanton Zürich 

    
 
 
 
 
 

   
Suter • von Känel • Wild • AG  
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt
 

  
Förrlibuckstrasse 30 8005 Zürich skw.ch  
Tel. +41 (0)44 315 13 90 info@skw.ch 32668 – 13.6.2019 
   
 

  Teilrevision privater Gestaltungsplan Adetswil 
"Heilpädagogisches Institut St. Michael" 

  Bestimmungen  
   

   
 Vom Grundeigentümer aufgestellt am 12. Dezember 2018 

  

  

Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am 12. Juni 2019 

 
Namens der Gemeindeversammlung 

Der Präsident: Der Schreiber: 

   
 

 Von der Baudirektion genehmigt am 

 
Für die Baudirektion: BDV-Nr. 
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  Hinweise: 
•

•



  Teilrevision privater Gestaltungsplan Adetswil "Heilpädagogisches Institut  
St. Michael", Bäretswil 
Bestimmungen 

    
 
 

 3 Suter • von Känel • Wild • AG 

1. Zweck 
Ziele 

•

•

•

   
  2. Bestandteile und Geltungsbereich 
Bestandteile 

Geltungsbereich 

 
3. Ergänzendes Recht 

Verhältnis zur Grundord-
nung 
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4. Nutzweise / Zweckbestimmung 
Zulässige Nutzungen 

   
  5. Bauweise Zahl, Lage und äussere Ab-

messungen der Gebäude 
Baubereiche 

 

Bestehende Bauten 
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Neubauten 

Baubereiche Gebäude- und Ge-
samtlänge 

max. Gebäude-
höhe (m) 

max. Ge-
samthöhe 

(m) 

max. zulässige Geschosszahlen 

    VG1 DG2 a. UG3 
A innerhalb Baube-

reich nicht be-
schränkt 

9.0 11.0 2 0 1 

D innerhalb Baube-
reich nicht be-

schränkt 

11.0 13.0 2 0 1 

1 Vollgeschoss 
2 Dachgeschoss 
3 anrechenbares Untergeschoss 

 

Besondere Gebäude 
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 5. Projektierungs-Spielraum 

 

   

 6. Besondere Gebäude 

 

  

 7. 6. Gestaltung der Bauten 

Anforderungen 

Richtprojekt 

Fassadengestaltung 
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Dachgestaltung 

 

 

   

 8. Firstrichtung 

 

  

 9. 7. Erschliessung 

 

 

 

 

Zu- und Wegfahrten 

Autoabstellplätze 
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Veloabstellplätze 

Erschliessungsflächen 

Abfallsammelstelle 
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 10. 8. Umgebungsgestaltung 

Aussenraum 

Bepflanzung 

Spielfläche 

Terraingestaltung 
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 10. Umwelt 
Lärm 

Energiestandard 

  
  11. Schlussbestimmung 
Inkrafttreten 
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 06.12.2019 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000504 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Gemeinde Bäretswil, Schulhausstrasse 2, 8344 Bäretswil

Teilrevision privater Gestaltungsplan „Heilpädagogisches Institut St. Michael“, Inkraft-
treten, Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8344 Bäretswil  
Bekanntmachung der Inkraftsetzung: 
Die Teilrevision des privaten Gestaltungsplans „Heilpädago-
gisches Institut St. Michael“ ist nach Ablauf der Rekursfrist 
am 17. November 2019 rechtskräftig geworden. Gemäss Art. 
10 der Bestimmungen zum Gestaltungsplan ist der revidierte 
Gestaltungsplans damit in Kraft getreten. 

Rechtliche Hinweise:  

Kontaktstelle:  
Gemeinde Bäretswil 
Schulhausstrasse 2  
8344 Bäretswil



Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 5. Juni 1991

1801.  Privater  Gestaltungsplan St.  Michael, Bäretswil

Die kommunale Nutzungsplanung der Gemeinde Bäretswil wurde durch

den Regierungsrat mit Beschluss Nr.  3575/  1982 genehmigt.

Für das gemäss Zonenplan der Landwirtschaftszone zugeteilte Gebiet

des Heilpädagogischen Instituts St. Michael ist durch den Grundeigen-

tümer ein privater Gestaltungsplan aufgestellt worden. Am 13. März

1991 stimmte diesem die Gemeindeversammlung zu. Gegen diesen Be-

schluss sind laut Zeugnissen der Bezirksratskanzlei Hinwil sowie der

Kanzlei der Baurekurskommissionen, beide vom 15. April 1991, keine

Rekurse eingegangen. Der Gemeinderat Bäretswil ersucht mit Schreiben

vom 6. Mai 1991 um die Genehmigung der Vorlage.

Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan soll die Erweiterung des Insti-

tuts St. Michael  — insbesondere der Neubau einer Schulanlage — sicher-

gestellt werden. Dies ist nur im Rahmen des Gestaltungsplans möglich.

Einer Genehmigung steht nichts entgegen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der von der Gemeindeversammlung Bäretswil vom 13. März 1991

verabschiedete private Gestaltungsplan St. Michael wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Bäretswil, 8344 Bäretswil (unter

Beilage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars des

Gestaltungsplans, für sich und zuhanden des Grundeigentümers), die

Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie an

die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 5. Juni 1991

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i. V.

Hirschi
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Gemeinde Bäretswil

Bestimmungen zum privaten Gestaltungsplan Adetswil "St. Michael"

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

l Geltungsbereich

2

3

4

5

6

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für das im zugehörigen Plan l:lOOO
bezeichnete Gebiet. Die im Plan und in der Legende enthaltenen Angaben
sind verbindliche Bestandteile des Gestaltungsplanes.

Zweck

Der Gestaltungsplan bezweckt die Festlegung des Ausbaukonzeptes für
das Heilpädagogische Institut "St. Michael" in Adetswil.

Nutzweise  /  Zweckbestimmung

Es sind lediglich nichtstörende  — ausschliesslich dem Institut "St. Michael"
dienende  —  Bauten zugelassen.

Gemäss Bezeichnung im Plan dienen die Neubauten folgenden Nutzungen:

Nr. l Schulhaus mit Abwartswohnung
Nr. 2 Kindergarten mit Wohnräumen.

Bauweise

Die Neubauten haben folgende Massvorschriften zu beachten:

Nr. I
—  Vollgeschosse max. 2
— Dachgeschoss max. l

Nr. 2
-  Vollgeschoss max. I
-  Untergeschoss max. 1
-  Dachgeschoss max. 1*
-  Gebäudehöhe max.  5,8  m L‘[25...
*  Kniestockhöhe gemäss Skizze max. 1,25 m

Projektierungs-Spielraum

Sofern die im Plan vermerkten Mindestabstände eingehalten sind, gelten
als Projektierungs-Spielraum:
lagenmässig +/— 2,00 m.

Besondere Gebäude

Innerhalb des Geltungsbereiches sind besondere Gebäude zulässig, sofern
sie nicht mehr als 25 m’ Gebäudegrundfläche aufweisen.



Art.

Art.

Art.

Art.

7  Gestaltung der Bauten

Die Gebäude haben sich harmonisch in die Umgebung einzufügen. Der ernpfind-
lichen Lage ist Rechnung zu tragen. An den Fassaden sind zulässig: verputztes
Mauerwerk, Holz, Eternitschiefer und  — im Innenhof von Gebäude Nr. l  —
auch Verglasungen. Fenster haben in der Regel hochrechteckige Form aufzu-
weisen. Die Unterteilung grosser Glasflächen kann verlangt werden.

Es sind Schrägdächer mit einer Dachneigung zwischen  25  und 40° neuer
Teilung zu erstellen. Beim Gebäude l sind die gegen aussen in Erscheinung
tretenden Dachabschlüsse walmdachähnlich zu gestalten. Im Innenhof von
Gebäude l sind auch flache Eindeckungen zulässig.

Die Dächer sind mit Tonziegeln, welche mit denjenigen des Haupthauses
in Art und Farbe harmonieren, einzudecken.

Die äussere Farbgebung der Bauten ist ebenfalls auf diejenige des Haupt-
hauses abzustimmen.

8  Firstrichtungen

Die Hauptfirstrichtungen haben den Angaben im zugehörigen Plan zu
entsprechen.

9  Erschliessung

Die im Plan dargestellte Verkehrsfläche ist hinsichtlich der Zu- und Wegfahrt
zur Gemeindestrasse verbindlich.

Die Bereitstellung der erforderlichen Motorfahrzeug-Abstellplätze erfolgt
aufgrund von Art. 23 BO.

Der Fahrweg zu Kat. Nr.  5526  ist entsprechend der Bezeichnung im Plan
zu verlegen.

Die Wasser- und Stromversorgung sowie die Kanalisation sind  — entsprechend
dem Planeintrag — vor-, bzw. mit der Erstellung der Neubauten auszuführen.

10 Umgebungsgestaltung

Die im Plan bezeichneten Bäume und das Feldgehölz sind zu erhalten.

Es sind Terrainveränderungen von +/— 1,5 m zulässig. Gegenüber den an-
grenzenden Liegenschaften sind fliessende Übergänge zu gewährleisten.

Für die gesamte Bepflanzung sind einheimische Gehölze zu verwenden.



Art. ll Emgfindlichkeitsstufe

Gemäss Art. 43 LSV wird das Gebiet des Gestaltungsplanes der Empfindlich—
keitsstufe  II  zugeordnet.

Art. 12 Inkrafttreten

Der private Gestaltungsplan Adetswil "St. Michael", tritt mit der regierungs-
rätlichen Genehmigung in Kraft.

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am:  1 3

Namens der Gemeindeversammlung

Der Präsident: Derfäcßreiber:

JC/Vwuo’!
W  ÄÄoobb/v J

—r.y

Vom Regierungsrat am: 5553is1 ;;-,-.

mit Beschluss Nr. genehmigt:

Vor dem Regierungsrat,

Der Staatsschreiber:

/  
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